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Amt: ,
10.06.2025

Betrifft: Bilrgerantrag gemass § 24

Sehr geehrte Frau Bbrgermeisterin Daniela Ritzerfeld, hiermit stelle ich stellvertretend für unten
stehende Bilrger und Bürgerinnen der Fliegerhorstsiedlung Teveren gemäss § 24 der
Gemeindeverordnung für das Land NRW folgenden Antrag:

Die Stadt Geilenkirchen möge eine Baum-Erhaltungssatzung für das Gebiet der
Fliegerhorstsiedlung erlassen.

Begründung:

Die Fliegerhorstsiedlung stellt ein in ihrer Struktur, Geschichte Lind Begrfinung besonders
wertvolles Wohngebiet dar. Zahlreiche alte Bäume auf privaten wie öffentlichen Grund prägen das
Erscheinungsbild der Siedlung und tragen in besonderem Mage zum Ortsbild, zum Microklima
sowie der Biodiversitat bei. Diese Bäume sind in zunehmendem Mage durch Sanierungsvorhaben,
speziell auf privatern Grund, gefahrdet, da es bisher keine Vorschriften gibt, die das Fallen und neu
Aufforsten von Baumen regeln und damit sicherstellen.

Unserer Meinung nach ist eine Baum-Erhaltungssatzung für die Fliegerhorstsiedlung zwingend
erforderlich, weil:

�‡ der Charakter der Siedlung langfristig erhalten bleiben muss
�‡ die Lebensqualitat der Bewohnerinnen und Bewohner so auf lange Sicht gesichert, wenn

nicht sogar verbessert wird
�‡ so dem Verlust wertvoller alter Bäume vorgebeugt werden kann
�‡ die Kommune so einen Beitrag zum Klimaschutz beitragen kann.

Eine solche Satzung könnte wie auch in anderen Kommunen NRWs ausgestaltet werden. Sie sollte
auf jeden Fall regeln, welche Bäume ilberhaupt gefallt werden dürfen

4 z.B. ab einer bestimmten Höhe und Stammumfang nicht mehr, es sei denn sie stellen eine
Nachweisbare Gefährdung dar. Auf gar keinen Fall dürfen Baume gefallt werden um z.B.
private Zufahrten zu den Hausern zu ermöglichen.

4 Oder wie die Ersatzpflanzungen auszusehen haben, z.B. Baume in vergleichbarer Größe Lind
Art, damit diese sehr zeitnah mit ihrem Blatterclach zur Schattenbildung und damn zur
Abkühlung in der Siedlung beitragen.



Als Beispiel sei hier zum einen die Beckstrasse genannt, in der noch vor 10 Jahren viele hohe
Bäurne in den Vorgarten standen. Im Rahmen des Verkaufs der Hauser speziell auf der rechten Seite
wurden diese Bäume gefallt, weil sie u.a. die Wohnraume verdunkelten. Schon sehr schnell
bernerkten die Bewohner, das der Preis daffir eine enorme Aufheizung der Räume war, sodass z.T.
Klirnaanlagen angeschafft werden mussten.
Zum anderen der neu gestaltete Quartiersplatz, der Dank der Erhaltung der bestehenden alten
Bäume und der Pflanzung neuer Baume in ausreichender Größe und Anzahl, ausreichend Schatten
spendet und im Vergleich zur durch die Sonnen beschienenen Area le eine deutliche Absenkung der
Ternperatur ermöglicht.

Wir beantragen daher:

�‡ Die Erarbeitung und der Er lass einer Baum-Erhaltungsordnung fur die Fliegerhorstsiedlung,
an der wir gerne mitarbeiten.

�‡ Die Behandlung dieses Antrags in der nachsten Sitzung des Ausschusses für
Stadtentwicklung und Umwelt sowie im Stadtrat.

Wir bitten um eine schriftliche Bestatigung des Eingangs diese Antrages und urn Mitteilung, warm
dieser in den zustandigen Gremien bearbeitet wird.
Wir bitten weiterhin um eine Weiterleitung dieses Antrags an alle im Stadtrat vertretenden
Fraktionen.

Im Anhang finden sie diverse Fotos aus der Siedlung, die den Baumbestand dokumentieren und
darnit die Schönheit der Siedlung bedingt durch diese BegrUnung, aber auch die Fa llung von
Baumen zeigen.

Mf G

Monika Miller für nachstehend aufgelisteten Bewohner der Siedlung
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